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Artikel 33 
Vorläufige Auslieferungshaft

(1) In dringenden Fällen kann vor Eingang des Ausliefe
rungsersuchens und der in Artikel 31 genannten Anlagen eine 
Person in Haft genommen werden, wenn der ersuchende 
Staat dies beantragt und mitteilt, daß ein Haftbefehl oder 
ein rechtskräftiges Urteil vorliegt.

(2) Ein Ersuchen um Anordnung der vorläufigen Auslie
ferungshaft muß den Hinweis enthalten, daß die Absicht be
steht, ein Auslieferungsersuchen zu stellen. Ferner sind An
gaben über die strafbare Handlung, derentwegen um Aus
lieferung ersucht werden wird, Zeit und Ort ihrer Begehung 
und eine Beschreibung der gesuchten Person mitzuteilen.

(3) Ein Ersuchen um Anordnung der vorläufigen Ausliefe
rungshaft kann auf dem Postweg oder telegrafisch übermit
telt werden.

(4) Der ersuchende Staat wird unverzüglich über die ein
geleiteten Maßnahmen informiert.

Artikel 34
Beendigung der vorläufigen Auslieferungshaft

(1) Die vorläufige Auslieferungshaft wird aufgehoben,
wenn das Auslieferungsersuchen und die in Artikel 31 ge
nannten Anlagen nicht innerhalb von 30 Tagen beim ersuch
ten Staat eingegangen sind, von dem Zeitpunkt gerechnet, an 
dem der ersuchende Staat von der Verhaftung der Person 
in Kenntnis gesetzt wurde. '

(2) Die Freilassung steht einer erneuten Verhaftung und 
der Auslieferung nicht entgegen, wenn das Auslieferungs
ersuchen später eingeht.

Artikel 35 
Ersuchen mehrerer Staaten

Ersuchen mehrere Staaten um Auslieferung einer Person 
wegen derselben oder wegen verschiedener Straftaten, ent
scheidet der ersuchte Staat unter Berücksichtigung der Staats
bürgerschaft der Person, um deren Auslieferung ersucht 
wird, sowie des Ortes und der Schwere der strafbaren Hand
lung und der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs der Er
suchen, welchem Ersuchen stattgegeben werden soll.

Artikel 36
Aufgeschobene oder zeitweilige Auslieferung

(1) Wird vom ersuchten Staat gegen eine Person, um deren 
Auslieferung ersucht wird, ein Strafverfahren durchgeführt, 
oder ist diese wegen einer anderen strafbaren Handlung auf 
dem Hoheitsgebiet des ersuchten Staates verurteilt worden, 
kann die Auslieferung bis zum Abschluß des Strafverfahrens 
oder des Vollzugs der Strafe aufgeschoben werden.

(2) Würde der Aufschub der Auslieferung zur Verjährung 
der Strafverfolgung oder zur Erschwerung der Durchfüh
rung des Strafverfahrens gegen die Person, um deren Aus
lieferung ersucht wird, führen, kann einem begründeten Er
suchen des Vertragsstaates auf zeitweilige Auslieferung statt
gegeben werden. Der ersuchende Staat ist verpflichtet, die 
ausgelieferte Person spätestens nach drei Monaten, gerech
net vom Tage der Übergabe an, zurückzuführen. In begrün
deten Fällen kann die Frist verlängert werden.

Artikel 37 
Beschränkung der Strafverfolgung

(1) Die ausgelieferte Person darf wegen einer anderen vor 
der Auslieferung begangenen strafbaren Handlung, die nicht 
von der Zustimmung zur Auslieferung erfaßt wird, ohne 
Einwilligung des ersuchten Staates weder strafrechtlich ver
folgt, dem Vollzug der Strafe zugeführt, noch einem dritten 
Staat zur Strafverfolgung oder zum Vollzug einer Strafe aus
geliefert werden.

(2) Die Zustimmung des ersuchten Staates' ist nicht erfor
derlich,

1. wenn eine ausgelieferte Person, die nicht Staatsbürger 
des ersuchenden Staates ist, innerhalb von einem Monat,

gerechnet vom Tage der Beendigung des Strafverfahrens 
oder des Vollzugs der Strafe, das Hoheitsgebiet des er
suchenden Staates nicht verlassen hat. In diese Frist ist 
die Zeit nicht einbegriffen, in welcher die ausgelieferte 
Person gegen ihren Willen das Hoheitsgebiet dieses Ver
tragsstaates nicht verlassen konnte;

2. wenn die ausgelieferte Person das Hoheitsgebiet des 
Vertragsstaates, an den sie ausgeliefert wurde, verlassen 
hat, jedoch erneut freiwillig auf dessen Hoheitsgebiet 
zurückgekehrt ist.

Artikel 38 
Übergabe der auszuliefernden Person

(1) Der ersuchte Staat, welcher der Auslieferung zustimmt, 
unterrichtet den anderen Vertragsstaat über Ort und Zeit 
der Auslieferung der Person.

(2) Eine Person, deren Auslieferung stattgegeben wurde, 
wird auf freien Fuß gesetzt, wenn der ersuchende Staat in
nerhalb einer Frist von 30 Tagen, gerechnet von dem Tage 
an, der als Tag der Übergabe festgesetzt wurde, diese Per
son nicht übernimmt.

Artikel 39 
Wiederholte Auslieferung

Entzieht sich der Ausgelieferte der Strafverfolgung oder 
dem Vollzug der Strafe und begibt sich wieder auf das Ho
heitsgebiet des ersuchten Staates, ist er auf Ersuchen zu ver
haften, ohne daß es der erneuten Übermittlung der in 
Artikel 31 genannten Unterlagen bedarf.

Artikel 40 
Herausgabe von Gegenständen

(1) Der um Auslieferung ersuchte Staat übergibt auf Er
suchen

1. die Gegenstände, die durch die Auslieferungsstraftat er
langt worden sind, und

2. die Gegenstände, die als Beweismittel für ein Strafver
fahren von Bedeutung sein könnten.

Diese Gegenstände können auf Ersuchen auch dann über
geben werden, wenn die Auslieferung infolge Todes oder 
Flucht der auszuliefernden Person nicht vollzogen werden 
kann.

(2) Werden die Gegenstände, um deren Herausgabe er
sucht wird, von einem Gericht oder der Staatsanwaltschaft 
des ersuchten Staates in einem Strafverfahren als Beweis
mittel benötigt, kann die Übergabe bis zur Beendigung 
dieses Verfahrens ausgesetzt werden.

Artikel 41
Information über den Ausgang des Strafverfahrens

Der um Auslieferung ersuchende Staat informiert den er
suchten Staat über den Ausgang des Strafverfahrens gegen 

, die ausgelieferte Person.

Artikel 42 
Burchleitung

(1) Die Vertragsstaaten gestatten einander auf Ersuchen 
die Durchleitung solcher Personen durch ihr Hoheitsgebiet, 
die einem der Vertragsstaaten von einem Drittstaat ausge
liefert werden, sofern es sich dabei nicht um Staatsbürger 
des um Durchleitung ersuchten Staates handelt.

(2) Der um Durchleitung ersuchte Staat hat die betref
fende Person für die Dauer der Durchleitung in Haft zu 
halten.

(3) Von dem um Durchleitung ersuchten Staat werden 
gegen eine durch sein Hoheitsgebiet durchzuleitende Person 
wegen früherer strafbarer Handlungen keine Maßnahmen 
der Strafverfolgung oder des Vollzugs von Strafen angeord
net.

(4) Ein Ersuchen um Durchleitung ist wie ein Ausliefe
rungsersuchen zu stellen und zu behandeln.

(5) Der ersuchte Staat gestattet die Durchleitung auf die 
ihm am zweckmäßigsten erscheinende Weise.


